
 

 

Der Stadtrat der Stadt Lauf a.d.Pegnitz hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 die 

 

Haushaltssatzung der von der Stadt Lauf a.d.Pegnitz verwalteten rechtsfähigen 

Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard 

 

 

erlassen. 

 

Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamts Nürnberger Land 

vom 14.06.2024, Az.: 12-027.126/3, rechtsaufsichtlich genehmigt. 

 

Die Satzung ist im Rathaus der Stadt Lauf a.d.Pegnitz, Urlasstraße 22, Zimmer 

404, 91207 Lauf a.d.Pegnitz, zur Einsicht niedergelegt.  

 

 

 

Lauf a.d.Pegnitz, den 11.07.2024 

Stadt Lauf a.d.Pegnitz 

 

 

Thomas Lang 

Erster Bürgermeister 

 
 

Bekanntmachung 


